
Amt Neubukow-Salzhaff 
Gemeinde Alt Bukow 
Panzower Landweg 1 
18233 Neubukow 

 
 
Sachverhalt: 
 
Die Gemeinde darf gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V zur Erfüllung ihrer Aufgaben nach § 2 Spenden, 
Schenkungen und ähnliche Zuwendungen einwerben und annehmen oder an Dritte vermitteln, die 
sich an der Erfüllung von Aufgaben nach § 2 beteiligen. Zuwendungen dürfen nur durch den 
Bürgermeister oder einen Stellvertreter eingeworben, das Angebot einer Zuwendung nur von ihnen 
entgegengenommen werden. 
 
Die Gemeinde Alt Bukow erhielt am 17.05.2023 von der Fa. Tischlerei Timm GmbH | 18236 Kröpelin 
eine Geldspende in Höhe von 150,00 EUR. Die Geldspende wird für kulturelle Vorhaben in der 
Gemeinde Alt Bukow bereitgestellt. 
 
Gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V muss die Gemeindevertretung über die Annahme oder Vermittlung von 
Spenden entscheiden.  
 
 

 
Beschlussvorschlag:  
 
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Alt Bukow beschließt die Annahme der Spende und diese 
zweckentsprechend zu verwenden. 
 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
Haushaltssatzung 2023 der Gemeinde Alt Bukow  
 
Anlagen: 
 
entfällt 
 
 
 
 
 

 Beschlussvorlage  

BV/AB/861/23 

Status: öffentlich 

Annahme von Spenden und Sponsoring gemäß § 44 Abs. 4 KV M-V 

 Erstellungsdatum: 30.05.2023 

Amt/Geschäftszeichen: Kämmerei /    

Beratungsfolge: 

Datum der Sitzung Gremium 

 

Empfehlung 

 

Entscheidung 

 Gemeinde Alt Bukow 

 



                                                Drucksache Nr. (ggf. Nachtragsvermerk) 
 

                        «VONAME» 

 

 

    13.06.2023 
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